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Wissenswertes aus der
Rechtspraxis

Der Ar tikel 337 des Obligationenrechts
besagt folgendes:

«Aus wichtigen Gründen (ZGB 4)
kann der Arbeitgeber wie der Arbeitneh-
mer jederzeit das Arbeitsverhältnis frist-
los auflösen; er muss die fristlose Ver-
tragsauflösung schriftlich begründen,
wenn die andere Par tei dies verlangt.
Als wichtiger Grund gilt namentlich
jeder Umstand, bei dessen Vorhanden-
sein dem Kündigenden nach Treu und
Glauben (ZGB 2) die Fortsetzung des Ar-
beitsverhältnisses nicht mehr zugemu-
tet werden dar f. Über das Vorhanden-
sein solcher Umstände entscheidet der
Richter nach seinem Ermessen, dar f
aber in keinem Fall die unverschuldete
Verhinderung des Arbeitnehmers an der
Arbeitsleistung als wichtigen Grund an-
erkennen.»

Der Einzelarbeitsver trag kann somit
bei Vorliegen so genannt «wichtiger
Gründe» von jeder Vertragspartei sofor t
und ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist aufgelöst werden, wodurch das Ar-
beitsverhältnis per sofor t als beendigt
gilt. Ein wichtiger Grund ist gemäss Art.
337 Abs. 2 OR immer dann gegeben,
wenn dem Kündigenden die Fortsetzung
des Arbeitsverhältnisses nach den Um-
ständen nicht mehr zugemutet werden
kann, wenn die Ver trauensbasis mithin
derar t zerstör t ist, dass eine Weiterbe-
schäftigung bis zum Ablauf der ordent-

lichen Kündigungsfrist nicht mehr mög-
lich ist. 

Ausnahmecharakter der fristlosen

Kündigung

Die fristlose Kündigung ist als «Notven-
til» konzipier t und wird als solches von
den Gerichten sehr zurückhaltend ge-
handhabt; über das Vorhandensein von
Umständen, die zur fristlosen Auflösung
des Arbeitsverhältnisses berechtigen,
entscheidet gemäss Art. 337 Abs. 3 OR
im Streitfall der Richter. Es muss tat-
sächlich eine Ausnahmesituation vorlie-
gen, damit eine fristlose Kündigung von
diesem gebilligt wird. Es sind denn auch
zahlreiche Ur teile ergangen, in denen
die fristlose Auflösung eines Arbeitsver-
hältnisses als ungerechtfer tigt qualifi-
zier t wurde. Es besteht mithin eine rei-
che Gerichtspraxis darüber, was als
wichtiger Grund für eine fristlose Entlas-
sung gelten kann und was nicht.

Fristlose Entlassung eines 

Arbeitnehmers

Die Tatbestände, die eine fristlose Ent-
lassung des Arbeitnehmers zulassen,
lassen sich in fünf Gruppen einteilen.
Generell ist hier festzuhalten, dass es
sehr schwierig ist, allgemeine Angaben
über die Grenze zwischen gerechtfer tig-
ter und ungerechtfertigter fristloser Auf-
lösung des Arbeitsverhältnisses zu 
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machen, und den Umständen des Ein-
zelfalles entscheidende Bedeutung zu-
kommt. Die nachfolgend dargestellten
fünf Gruppen gerechtfer tigter fristloser
Entlassungen können deshalb nur als
Leitlinien dienen – eine andere gerichtli-
che Beur teilung in einem konkreten,
leicht anders gelager ten Fall bleibt
stets möglich.

1) Begehung eines Vergehens oder
Verbrechens während der Anstellung,
soweit die Ver trauenswürdigkeit dahin-
gefallen ist.

Zu dieser Gruppe gehören strafbare
Handlungen, wie Diebstahl oder Verun-
treuung, aber auch andere strafbare
Handlungen, die nicht in näherer Bezie-
hung zur Arbeitsstelle stehen, wie zum
Beispiel Sittlichkeitsdelikte. Wenn der Ar-
beitgeber oder Mitarbeiter Opfer der
strafbaren Handlungen sind, genügen in
der Regel schon geringfügigere Taten,
wie zum Beispiel Fälschung von Arztzeug-
nissen oder Kollegendiebstahl. Sind
Aussenstehende Opfer der strafbaren

Handlung, sind die Anforderungen an die
Schwere des Deliktes wesentlich höher.

2) Andere Umstände, welche die
persönliche Integrität des Arbeitneh-
mers schwer herabsetzen. 

Als Beispiele können hier ständige
Schulden, Konkurs, lasterhafter Le-
benswandel oder grob anstössiges Pri-
vatleben erwähnt werden. Eine fristlose
Entlassung aus diesen, in die Privat-
sphäre des Arbeitnehmers fallenden
Gründen, sollte allerdings nur mit gros-
ser Zurückhaltung er folgen. Eine vorhe-
rige Verwarnung dür fte er forderlich
sein. Die Anzeige einer Lohnpfändung
berechtigt jedenfalls nicht zu einer frist-
losen Entlassung.

3) Falsche Angaben bei der Stellen-
suche über berufliche Kenntnisse und
Fähigkeiten, Ausbildungen und abgeleg-
te Examen.

Solches ist dann von Relevanz,
wenn die zugewiesene Stelle tatsäch-
lich auf die behaupteten Fähigkeiten

Bezug nahm; falsche Angaben von
Nebensächlichkeiten rechtfer tigen
keine fristlose Entlassung.

4) Unkorrektheiten des Arbeitneh-
mers am Arbeitsplatz trotz wiederholter
klarer Abmahnung seitens des Arbeitge-
bers. 

Zu dieser Gruppe gehören regelmäs-
siges zu spätes Erscheinen am Arbeits-
platz, wiederholtes «Blaumachen»,
grobe Verletzung der Höflichkeit und
des Anstandes. In der Regel dür fte
auch hier eine Abmahnung er forderlich
sein; alsdann berechtigt beispielsweise
auch die Kombination verschiedenar ti-
ger, für sich allein wenig schwerwiegen-
der Verletzungen der Arbeitsdisziplin zur
fristlosen Entlassung.

Ohne vorherige Verwarnung ist eine
fristlose Entlassung zum Beispiel bei
einer klaren Missachtung von berechtig-
ten Weisungen des Arbeitgebers ge-
rechtfer tigt, aber auch bei der Störung
des Betriebsfriedens durch Aufwiege-
lung von Mitarbeitern, bei einer Ver-
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leumdung der Arbeitgeber firma oder
eines Vorgesetzten, bei einer Bedro-
hung oder Beschimpfung von Mitarbei-
tern und Vorgesetzten oder bei Ferien-
antritt trotz klarem Verbot. 

5) Illoyalitäten gegenüber dem Arbeit-
geber ausserhalb des Arbeitsplatzes.

Hierzu gehören die Arbeit in der Frei-
zeit oder während einer Krankheit für ein
Konkurrenzunternehmen, der Verrat von
Geschäftsgeheimnissen und anderes.
Zu beachten ist dabei, dass die Vorbe-
reitung der Gründung eines Konkurrenz-
unternehmens in der Freizeit an sich
nicht verboten ist, wohl aber die Konkur-
renzierung des Arbeitgebers, solange
das Arbeitsverhältnis noch besteht.
Nicht erlaubt ist auch das aktive Abwer-
ben von Mitarbeitern oder Kunden.

Unzulässige fristlose Entlassungen

In der Regel kein Recht zur fristlosen
Entlassung besteht zum Beispiel bei ge-
werkschaftlicher Tätigkeit des Arbeit-
nehmers, bei beruflichem Unvermögen
des Arbeitnehmers und, wenn der Ar-
beitgeber dem Arbeitnehmer zu verste-
hen gibt, er wäre an einer Weiterbe-
schäftigung mit geänderten Vertragsbe-
stimmungen interessier t.

Ist vorherige Verwarnung nötig?

Wann vor einer fristlosen Entlassung
eine Verwarnung auszusprechen ist,
darüber lassen sich nur schwer allge-
meingültige Regeln aufstellen. Allge-
mein kann festgehalten werden, dass
bei blossen Disziplinarverstössen eine
vorgängige Verwarnung er forderlich ist,
nicht aber bei Delikten. Im Zweifel ist
somit eine solche Verwarnung zu emp-
fehlen: schriftlich, eingeschrieben be-
ziehungsweise gegen Empfangsbestäti-

gung. In der Folge dür fte ein kleinerer
Verstoss zur Rechtfer tigung einer frist-
losen Kündigung genügen.

Eindeutige Reaktion erforderlich

Liegt tatsächlich ein Grund für eine frist-
lose Entlassung vor, ist diese umge-
hend auszusprechen. Gemeint ist nicht
eine augenblickliche Reaktion; es ist
aber sofort zu handeln, nachdem die er-
forderlichen Abklärungen getrof fen
sind, die eher selten mehr als eine
Woche in Anspruch nehmen dür ften.
Wer die Kündigung ausspricht, trägt die
Beweislast für deren Rechtzeitigkeit.
Die fristlose Kündigung muss eindeutig
und unmissverständlich er folgen. Auch
dar f sie nicht unter Bedingungen ge-
stellt werden, ausser wenn dieselben
allein vom Willen des Arbeitnehmers ab-
hängig sind, zum Beispiel fristlose Ent-
lassung, falls ein Arbeitnehmer einen
nicht bewilligten Urlaub antritt.

Rechtsfolgen einer fristlosen 

Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

Mit der ausgesprochenen fristlosen
Kündigung wird das Arbeitsverhältnis
rechtlich und faktisch beendet. Dies
wird im revidier ten Ar t. 337c Abs. 1 OR
klargestellt. Der fristlos entlassene Ar-
beitnehmer ist deshalb auch nicht mehr
verpflichtet, seine Dienste anzubieten.

Hat eine Par tei (Arbeitnehmer oder
Arbeitgeber) die gerechtfer tigte fristlo-
se Auflösung mit Verschulden herbeige-
führ t, hat sie vollen Schadenersatz zu
leisten (Ar t. 337b Abs. 1 OR). Der unter
diesen Umständen fristlos entlassene
Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber zum
Beispiel den entgangenen Gewinn
wegen Wegfallens seiner Arbeitskraft zu
erstatten, ihn für allfällige Überstunden-
zahlungen an andere Arbeitnehmer zu

entschädigen oder für die Mehrkosten
eines temporären Einsatzes aufzukom-
men. 

Liegt ein wichtiger Grund für eine
fristlose Entlassung vor, hat aber keine
der Parteien die Auflösung mit Verschul-
den herbeigeführ t oder trif ft beide
daran ein Verschulden – was häufig der
Fall sein dür fte –, setzt der Richter die
entsprechenden vermögensrechtlichen
Folgen nach seinem Ermessen fest
(Ar t. 337b Abs. 2 OR).

Kein wichtiger Grund für eine 

fristlose Entlassung

Ar t. 337c OR regelt den Fall, dass kein
wichtiger Grund für eine fristlose Entlas-
sung des Arbeitnehmers vorlag.

Entlässt der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer ohne wichtigen Grund fristlos,
hat dieser zunächst Anspruch auf den Er-
satz dessen, was er verdient hätte, wenn
das Arbeitsverhältnis ordentlich gekün-
digt worden wäre (Art. 337c Abs. 1 OR).

Das Arbeitsverhältnis wird zwar
rechtlich und faktisch beendet, der zu
Unrecht entlassene Arbeitnehmer wird
indessen so gestellt, wie wenn das Ar-
beitsverhältnis ordnungsgemäss be-
endigt worden wäre. Dem Arbeitnehmer
ist somit der ordentliche Lohn bis zum
Ablauf der Kündigungsfrist auszurichten
– inklusive allfällige weitere Ansprüche,
die sich bei einer ordentlichen Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses ergeben
hätten, wie Gratifikation oder Ferien-
lohn. Von diesem Anspruch muss sich
der Arbeitnehmer anrechnen lassen,
was er durch den Wegfall der Arbeits-
pflicht einspar t – zum Beispiel wegge-
fallene Kosten für den Arbeitsweg – und
was er anderweitig verdient oder ab-
sichtlich zu verdienen unterlässt (Ar t.
337c Abs. 2 OR).
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Zusätzlich zum Anspruch nach Ar t.
337c Abs. 1 OR hat der Arbeitgeber
dem Arbeitnehmer gemäss Ar t. 337c
Abs. 3 OR nach dem Ermessen des
Richters eine Entschädigung zu bezah-
len; diese dar f den Lohn des Arbeitneh-
mers für sechs Monate nicht überstei-
gen. Ob der Richter bei einer ungerecht-
fer tigten fristlosen Entlassung eine
solche Schadenersatzzahlung ver fügen
muss oder nicht (gemäss dem Geset-
zeswor tlaut «kann» der Richter den 
Arbeitgeber dazu verpflichten), ist teil-
weise umstritten. Die Tendenz geht je-
doch dahin, dass solche Entschädigun-
gen grundsätzlich zugesprochen wer-
den müssen und dass der Richter nur in
Ausnahmefällen davon absehen dar f.
Die Höhe der Entschädigung wird vom
Richter nach seinem Ermessen unter
Berücksichtigung sämtlicher Umstände
des Einzelfalles festgesetzt.

Abschliessende Bemerkungen

Ein Arbeitgeber, der gegenüber seinem
Arbeitnehmer eine fristlose Entlassung
ausspricht, geht nach dem vorstehend
Gesagten ein nicht unerhebliches finan-
zielles Risiko ein. Die Gerichtspraxis zur
fristlosen Entlassung ist streng; es be-
dar f eines wirklichen Ausnahmefalles,
damit eine fristlose Kündigung auch
vom Gericht gebilligt wird. Kommt die-
ses zum Schluss, dass kein wichtiger
Grund für die ausgesprochene fristlose
Entlassung des Arbeitnehmers vorlag,
hat der Arbeitgeber letzterem den Lohn
bis zum Ablauf der ordentlichen Kündi-
gungsfrist sowie eine Schadenersatz-
zahlung in Höhe von bis zu sechs Mo-
natslöhnen zu bezahlen. Dazu kommen
die Gerichtskosten (arbeitsrechtliche
Prozesse sind nur bis zu einem Streit-
wer t von 30 000 Franken kostenlos),

die Prozessentschädigung an die
Gegenpar tei und die Kosten des eige-
nen Rechtsvertreters.

Der Arbeitgeber tut somit gut daran,
sich bei der Aussprechung einer fristlo-
sen Entlassung nicht von Emotionen lei-
ten zu lassen, sondern sich genau zu
überlegen, ob eine For tführung des Ar-
beitsverhältnisses bis zum Ablauf der
ordentlichen Kündigungsfrist auch
unter objektiven Gesichtspunkten tat-
sächlich unzumutbar ist. Im Zweifelsfall
ist eher eine schriftliche Verwarnung
auszuprechen. In einer solchen sind
dem Arbeitnehmer seine Ver fehlungen
detaillier t vorzuhalten; er ist ferner zu
zukünftigem pflichtgemässem Verhal-
ten zu ermahnen und schliesslich ist
ihm explizit die fristlose Entlassung im
Wiederholungsfall anzudrohen.


